
wenn der Geschädigte den Ersatzanspruch nicht gerichtlich
verfolgt hat.194

Weiter müsste der Schadensersatzanspruch gem. § 852 S. 1
BGB verjährt sein. Dies ist mit Blick auf den Anspruch aus
§ 826 S. 1 BGB zu bejahen.

H müsste auch etwas auf Kosten der Geschädigten K iSd
§ 852 S. 1 BGB erlangt haben. Dieses Merkmal setzt bei wirt-
schaftlicher Betrachtung einen Vermögensnachteil aufseiten
des Geschädigten und einen Vermögensvorteil aufseiten der
Schädigerin durch das schädigende Ereignis voraus.195 Die
Voraussetzungen sind nach dem BGH nur beim Kauf eines
Neuwagens196 und nicht bei einem Gebrauchtwagen197 gege-
ben.

Der Schaden beim Neuwagenkauf besteht in dem ungewoll-
ten Vertrag, auf den die Zahlung des Kaufpreises folgt.198 Die
Bereicherung der Herstellerin ist gegeben, da diese einen um
die Händlermarge reduzierten Anspruch gegen den Händler
erhalten hat, der das Auto zunächst gekauft und sodann ver-
kauft hat.199

Anders liegt der Fall beim Gebrauchtwagenkauf, weswegen
§ 852 S. 1 BGB dort nicht greift.200 Die Herstellerin erlangt
nur beim erstmaligen Inverkehrbringen einen Anspruch iSd
§ 852 S. 1 BGB gegen den Händler, aber nicht mehr, wenn
der Gebrauchtwagen von einem Dritten (wieder-)verkauft
wird. An diesem Vertrag partizipiert sie weder unmittelbar
noch mittelbar.201 Dies ist mit Blick auf den Wortlaut zwin-
gend. Auch aus Wertungsgesichtspunkten kann eine Gleich-
stellung von Neu- und Gebrauchtwagen202 nicht überzeugen,

da die Herstellerin sonst potenziell unbeschränkt für jeden
Weiterverkauf haften würde.203

Als Rechtsfolge hat die Herstellerin des Neuwagens das Er-
langte nach den §§ 818 ff. BGB herauszugeben. Das Erlangte
ist der vom Verkäufer an die Herstellerin gezahlte Kaufpreis.
Allerdings ist die Bedeutung des § 852 S. 1 BGB als Fortset-
zung des Schadensersatzanspruchs zu berücksichtigen. So ist
der Pkw an die Herstellerin zu übereignen, und die Nut-
zungen, die der Käufer gezogen hat, sind abzuziehen.204

In Fall 2d erwarb K einen Neuwagen, sodass die Vorausset-
zungen des § 852 S. 1 BGB erfüllt sind.

D. FAZIT

Zwar stärkt der BGH mit einem weiten Verständnis der
Ersatzlieferung sowie der Bejahung der Haftung aus § 826
BGB und § 823 II BGB iVm §§ 6 I, 27 I EG-FGV die
Käuferrechte. Doch relativiert er durch eine großzügige Vor-
teilsanrechnung den deliktischen Schutz erheblich. Ob der
BGH durch sein jüngstes Urteil den finalen Akt zu diesem
juristischen Drama beigetragen hat, wird sich zeigen.

194 BGH NJW-RR 2022, 740 Rn. 59.
195 BGH NJW-RR 2022, 740 Rn. 68.
196 BGH NJW-RR 2022, 740 Rn. 59.
197 BGH NJW 2022, 1311 Rn. 30.
198 BGH NJW-RR 2022, 740 Rn. 70.
199 BGH NJW-RR 2022, 850 Rn. 13; NJW 2022, 2752 Rn. 3.
200 BGH NJW 2022, 1311 Rn. 29.
201 BGH NJW 2022, 1311 Rn. 30.
202 So Bruns NJW 2021, 1121 Rn. 17.
203 Riehm NJW 2021, 1625 Rn. 29.
204 BGH NJW-RR 2022, 740 Rn. 84.
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& SACHVERHALT

Schon seit Jahren ärgert sich Anne (A), dass – außer ihr – alle einen Flachbildfernseher haben.
As 16-jährige Tochter Tina (T) kann die ständigen Beschwerden ihrer Mutter über ihren „viel
zu alten und viel zu schlechten Fernseher“ nicht mehr hören. Sie möchte ihrer Mutter einen
Gefallen tun. Daher geht sie zum Elektrohändler Erwin (E), der A und T schon seit Jahren
kennt. Bei E kauft T im Namen ihrer Mutter einen neuen, großen, modernen Fernseher, das
Modell SmartTVSuperLED, für den Preis von 850 EUR. Der Fernseher soll in drei Wochen
geliefert werden. E ist über den Kaufvertrag sehr überrascht. Denn er weiß, dass A sich aus
ökologischen Gründen normalerweise erst dann neue Sachen kauft, wenn die alten kaputt
oder völlig unbrauchbar sind. Als T wieder zu Hause ankommt, erzählt sie ihrer Mutter von

* Die Autorin ist Richterin am ArbG Berlin und war zuvor Dozentin für deutsches Recht im Rahmen des deutsch-spanischen
Rechtsstudiengangs an der Universidad Pablo de Olavide in Sevilla, Spanien. Die Klausur wurde im Rahmen des Kurses BGB
AT gestellt. Die Nichtbestehensquote lag bei 33,33%.
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ihrem „genialen Geschäft“. A ist zwar anfangs sauer. Die Aussicht, endlich einen modernen
Flachbildschirm-Fernseher zu haben, begeistert sie aber. Trotz ihrer entgegenstehenden
Prinzipien stimmt sie daher gegenüber T dem Vertragsschluss zu. Mittlerweile kommen E
jedoch Zweifel, ob der Vertragsschluss überhaupt wirksam ist. Daher ruft er drei Tage später
bei A an. Er sagt, er müsse nun von A wissen, ob sie mit dem Handeln ihrer minderjährigen
Tochter überhaupt einverstanden war und der „Kauf wirksam ist“. A hat mittlerweile doch
ein schlechtes Gewissen, den noch funktionierenden Fernseher durch einen neuen zu erset-
zen. Daher erklärt sie E, dass T ohne ihre Kenntnis gehandelt habe. Sie sei mit dem Kauf-
vertrag auch nicht einverstanden. Schließlich funktioniere ihr jetziger Fernseher noch ein-
wandfrei.

1. Hat E gegen A einen Anspruch auf Zahlung der 850 EUR?

2. Hat E gegen T einen Anspruch auf Zahlung der 850 EUR?

Abwandlung

Der Fernseher wird bereits drei Tage, nachdem T den Fernseher im Namen ihrer Mutter bei
E gekauft hat, durch E an A geliefert. Da A nicht zu Hause ist, nimmt T den Fernseher für A
entgegen. Dies hatten A und T zuvor auch so besprochen, als A der T gegenüber dem
Vertragsschluss zugestimmt hatte. E fühlt sich nach der Lieferung aber unwohl – schließlich
hat er den Fernseher für A an deren minderjährige Tochter geliefert, ohne von A jemals eine
Zustimmung zu dem Kaufvertrag erhalten zu haben. Daher ruft E unmittelbar nach der
Lieferung bei A an und fordert diese auf, zu erklären, ob sie mit dem Handeln ihrer
minderjährigen Tochter überhaupt einverstanden war und der „Kauf wirksam ist“. Als A
daraufhin am Telefon gegenüber E erklärt, sie sei mit dem Kaufvertrag nicht einverstanden,
erwidert E, dass A dann aber den gerade gelieferten Fernseher zurückgeben müsse.

3. Hat E gegen A einen Anspruch auf Herausgabe des Fernsehers?

& LÖSUNG

FRAGE 1

ANSPRUCH AUS § 433 II BGB

E könnte gegen A einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung iHv 850 EUR aus § 433 II BGB
haben.

Dazu müsste zwischen E und A ein Kaufvertrag zustande gekommen sein.

Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und
Annahme, zustande (§§ 145 ff. BGB).

I. Eigene Willenserklärung der A

A selbst hat jedoch keine Willenserklärung abgegeben. Vielmehr haben sich E und T über den
Kauf eines Fernsehers zum Preis von 850 EUR verständigt.

II. Stellvertretung durch T

Möglich ist aber, dass A von T wirksam vertreten worden ist.

In diesem Fall würde die Willenserklärung von T für und gegen A wirken (§ 164 I 1 BGB).

1. Minderjährigkeit der T

Fraglich ist, ob der Stellvertretung entgegensteht, dass T minderjährig ist.

Gemäß § 165 BGB wird die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abge-
gebenen Willenserklärung nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Vertreter in der Geschäfts-
fähigkeit beschränkt ist.

Beschränkt geschäftsfähig sind Personen, die mindestens 7 Jahre (§ 106 BGB), aber noch
nicht 18 Jahre alt sind (§ 2 BGB).

Die 16-jährige T ist in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt. Demnach kann sie als Stellver-
treterin agieren.
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